
1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Russischen Föderation zu übermitteln. 

Handelsübereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie 
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten, Australien, Kanada, Japan, der 
Republik Korea, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur, der Schweiz und den 
Vereinigten Staaten von Amerika *** 
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(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (12195/2011), 

— in Kenntnis des Entwurfs eines Handelsübereinkommens zur Bekämpfung von Produkt- und Marken­
piraterie zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, Australien, Kanada, Japan, der 
Republik Korea, den Vereinigten Mexikanischen Staaten, dem Königreich Marokko, Neuseeland, der 
Republik Singapur, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika 
(12196/2011), 

— in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unter­
breiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0027/2012), 

— gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel sowie der Stellungnahmen des 
Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Rechtsausschusses 
und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-0204/2012), 

1. verweigert seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Rat davon in Kenntnis zu setzen, dass das Abkommen nicht 
geschlossen werden kann; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und Australiens, Kanadas, Japans, der Republik Korea, 
der Vereinigten Mexikanischen Staaten, des Königreichs Marokko, Neuseelands, der Republik Singapur, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Vereinigten Staaten von Amerika zu übermitteln.
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